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 Veröffentlicht am 30.01.2001

Norm

GuKG §92

Pflegehelferverordnung allg

Rechtssatz

Eine zweijährige Ausbildung im Kombinationsberuf "Altendienste/P egehilfe" (hier an einer Fachschule für

Sozialberufe), die zusätzlich zu den Ausbildungsinhalten der bisherigen Schulen für Altendienste die Lehrpläne der in

der P egehelferverordnung geregelten P egehilfeausbildung im vollen Umfang integriert, vermittelt eine Quali kation

sowohl für den pflegerischen als auch für den sozialen Bereich.
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